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Recht. Gesetz. Frieden – 200 Jahre Landgericht Koblenz (14)
-von Joachim Hennig-

In der letzten Folge dieser
Reihe vor zwei Wochen wur-
de über die Justiz der Alli-
ierten während der Besat-
zungszeit nach dem Ersten
Weltkrieg berichtet. Diese
lokale Justizgeschichte soll
hier noch etwas vertieft wer-
den – ist sie doch in Kob-
lenz und Umgebung so gut
wie unbekannt.

Besatzungsmacht waren
zunächst, von Dezember
1918 bis Januar 1923, die
Amerikaner. Dazu hatten sie
– wie letztens erwähnt – im
Koblenzer Brückenkopf ab
Dezember 1920 zwei Mili-
tärgerichte („Provost
Courts“) eingerichtet, einen
für denStadt- und Landkreis
Koblenz und einen zweiten
(„Travelling Court“) für die
übrigen amerikanisch be-
setzten Teile des Koblenzer
Brückenkopfes. Grundlage
deren Rechtsprechung wa-
ren die Ordonanzen der In-
teralliierten Rheinlandkom-
mission und amerikanische
Rechtsquellen.
Die meisten Bestrafungen
erfolgten wegen des Ver-
kaufs von Alkohol an Ame-
rikaner, wegen mangelhaf-
ter Preisbestimmung deut-
scher Waren, wegen Ge-
schwindigkeitsüberschrei-
tungen im Straßenverkehr,
verbotenen Waffenbesitzes,
Ungehorsams gegen Be-
fehle der amerikanischen
Befehlshaber, Beleidigung
von Angehörigen der ame-
rikanischen Armee, Versto-
ßes gegen Passbestim-
mungen und wegen der
Ausübung gewerbsmäßiger

„Unzucht“. Zur Strafzumes-
sung bei typischen Verge-
hen gab es Richtwerte für
Gefängnisstrafen; das wa-
ren bei:
¸  Verkauf von verbotenen
Getränken: Gefängnisstrafe
von 6Monaten;
¸  Ungehorsam gegen
amerikanische Befehle:
Gefängnisstrafe von 2 bis 6
Monaten;
¸  Beleidigung der ameri-
kanischenArmee: dito;
¸  Ausübung der gewerbs-
mäßigen „Unzucht“: Ge-
fängnisstrafe von 2 bis 6
Monaten;
¸  ungesetzlichem Kauf
oder Verkauf von Waren:
Gefängnisstrafe von 1 bis 6
Monaten;
¸  Diebstahl von amerikani-
schemEigentum: dito;
¸  unerlaubtem Waffenbe-
sitz: dito.
In minder schweren Fällen
konnten Geldstrafen ver-
hängt werden.
Die deutsche Bevölkerung
sah darin vielfach drakoni-
sche Strafen. Bei der Be-
wertung heute muss man
sehen, dass die Sanktionen
nicht nur für Deutsche, son-
dern auch für Amerikaner
galten. Die Besatzungs-
macht wollte nicht die Deut-
schen tyrannisieren, son-
dern wie etwa beim typi-
schen Kognakverkauf viel-
mehr die „Manneszucht“ der
eigenen Soldaten aufrecht-
erhalten. Das wirkte bei den
Amerikanern „erzieherisch“.
Es tat auch bei den deut-
schen Straftätern seine Wir-
kung, handelte es sich bei
diesen nach Darstellung
deutscher Rechtsanwälte
doch zu 50 % um „übelste

Verbrecher“. Entsprechend
dem amerikanischen Recht
wurden die Urteile oft ohne
Begründung verkündet. Sie
waren sofort rechtskräftig,
gegen sie gab es kein
Rechtsmittel. Der Verurteilte
konnte nur ein Gnadenge-
such an den Offizier für bür-
gerliche Angelegenheiten in
Koblenz stellen.
Dieser Offizier war Colonel
(Oberst) David L. Stone (zu-
gleich war er auch der Ver-
treter von US-General Henry
Allen). Stone musste als
„letzte Instanz“ ggf. korrigie-
rend eingreifen, Unschuldi-
ge schützen, zu harte Stra-
fen mildern, und auch für ei-
ne einheitliche Praxis der
Gerichtshöfe sorgen.
Seit etwaMärz 1921 hatte er
aus freien Stücken das Ver-
fahren dahin geregelt, dass
er nicht mehr allein die
Gnadengesuche beurteilte.
Vielmehr schaltete er seiner
eigenen abschließenden
Entscheidung eine Gna-
denkommission („Board of
Pardons“) vor, die eine
(Vor-)Entscheidung traf und
die er ggf. „nur“ noch zu be-
stätigen hatte. Mitglieder
dieses „Gnadenhofs“ waren
der amerikanische Kreis-
delegierte für Koblenz als
Vorsitzender, ein weiterer
amerikanischer Offizier und
ein deutsches Mitglied, der
Koblenzer Beigeordnete Dr.
Ernst Biesten.
Zur Vorbereitung der Sit-
zungen verfasste Biesten
ein schriftliches Votum. Da-
bei stellte er zunächst das
gefällte Urteil als richtig dar
und referierte über den Ver-
urteilten eingeholte Aus-
künfte von Polizeibehörde,

Wohlfahrts- und Pfarramt. In
der anschließenden münd-
lichen Erörterung hatte der
Verurteilte nochmals die
Gelegenheit, seinen Fall vor
einen „unabhängigen
Schiedsgerichtshof“ zu
bringen. In der Beratung
über den Fall ließen die bei-
den amerikanischen Mit-
glieder zunächst Biesten zu
Wort kommen. Dadurch war
es ihm von Anfang möglich,
die anderen von seinen Er-
wägungen zu überzeugen.
Über das Ergebnis wurde
ein Protokoll aufgenommen,
das von den drei Mitgliedern
unterschrieben und Colonel
Stone zur Zustimmung („for
approval“) übersandt wurde.
In der Zeit von März bis No-
vember 1921 – anderes
Zahlenmaterial liegt nicht
vor – hat die Gnadenkom-
mission über 198 Gnaden-
gesuche fast ausschließlich
zu Freiheitsstrafen verur-
teilter Deutscher entschie-
den. In 59 Fällen hatte Bies-
ten die Gnadenanträge
nicht befürwortet, weil es
sich entweder um notori-
sche Gesetzesbrecher oder
aber um Personen handelte,
die den Besatzungssolda-
ten gewerbsmäßig Kokain
oder Kognak verkauft hat-
ten. Von den verbliebenen
Fällen, in denen sich Biesten
für eine Begnadigung der
Verurteilten ausgesprochen
hatte, konnte er sich in 87 %
der Fälle durchsetzen, so
dass in der ganz überwie-
genden Zahl der Verurtei-
lungen die Freiheitsstrafen
teils ganz aufgehoben, teils
hinausgeschoben oder teils
erheblich gemindert wur-
den. Im Übrigen ist kein ein-

ziger Fall bekannt, in dem
Colonel Stone vom Ent-
scheidungsvorschlag des
„Gnadenhofs“ abgewichen
wäre.
Dr. Ernst Biesten gelang es
als deutsches Mitglied der
Gnadenkommission, deut-
sche Interessen bei der
Strafverfolgung angemes-
sen zu vertreten und durch-
zusetzen helfen. Nach Ein-
schätzung eines Zeitzeugen
hatte er es verstanden, die
(zunächst) sehr strengen
Maßnahmen der Amerika-
ner für die deutsche Bevöl-
kerung möglichst abzumil-
dern und vor allem die Be-
satzung von eigenen Ein-
griffen abzuhalten. Biestens
Gradlinigkeit verbunden mit
dessen Liebenswürdigkeit
und Höflichkeit trug sicher-
lich auch dazu bei, dass es
in Koblenz – im Gegensatz
zu anderen Besatzungsge-
bieten im Rheinland – nicht
zu größeren Konflikten mit
der amerikanischen Besat-
zungsmacht kam. Das fand
auch die Anerkennung der
Besatzung. So stellte Gene-
ral Allen Biesten am Ende
der amerikanischen Besat-
zungszeit ein Zeugnis über
dessen Zusammenarbeit
aus. Das hatte mehr als 20
Jahre später noch Bedeu-
tung und führte dazu, dass
amerikanische Stellen kurz
nach der Befreiung vom
Nationalsozialismus nach
Dr. Ernst Biesten suchten
und ihm verantwortliche Tä-
tigkeiten übertrugen –
schließlich waren auch nach
dem zweiten verlorenen
Krieg die Amerikaner zu-
nächst die Besatzungs-
macht amRhein.

Die amerikanische Besatzung im Koblenzer Brückenkopf 1919-1923 (in der Erinne-
rung der Amerikaner in einem bewegten Bilder-Vortrag 1930).

Quelle: Stadtarchiv Koblenz.
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